
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen

der Firma R.Hieble Technik für Sonderkulturen e.K.

I. Geltungsbereich:

1.  Diese  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  gelten  ausschließlich  gegenüber
Unternehmern,  juristischen  Personen  des  öffentlichen  Rechts  oder  öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs.  1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen  abweichende  Bedingungen  des  Bestellers  erkennen  wir  nur  an,
wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen. 

2.  Diese  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  gelten  für  alle  laufenden  und  für  alle
zukünftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner. 

II. Angebote, Preise:

1.  Unsere  Angebote  und  Kostenanschläge  sind  -sofern  nicht  ausdrücklich  als  fest
bezeichnet- frei bleibend und unverbindlich. Die in den Angeboten enthaltenen technischen
Angaben,  Beschreibungen,  Abbildungen,  Zeichnungen,  Maße  und  Gewichte,  Fabrikate,
Modelle,  Baujahre  und  Leistungsdaten  sowie  Angaben  über  Zustand,  festes  und  loses
Zubehör  sind  annähernd  maßgebend,  soweit  sie  nicht  ausdrücklich  als  verbindlich
bezeichnet sind. 

2.  An  allen  Angebots-  und  Vertragsunterlagen  behalten  wir  uns  Eigentums-  und
Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei
denn,  wir  erteilen  dazu  dem  Besteller  unsere  ausdrückliche  schriftliche  Zustimmung.
Angebotsunterlagen sind uns auf unser Verlangen unverzüglich zurückzugeben, wenn uns
der Auftrag nicht erteilt wird. Ein Zurückbehaltungsrecht diesbzgl. kann der Vertragspartner
nicht geltend machen. 

3.  Ein  Vertrag  ist  abgeschlossen,  wenn  wir  die  Annahme  der  Bestellung  des  näher
bezeichneten  Gegenstandes  schriftlich  bestätigt  oder  die  Lieferung  ausgeführt  haben.
Sämtliche Aufträge werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich. Art  und
Umfang  der  Lieferung  und  der  Leistungen  werden  ausschließlich  durch  den  Inhalt  der
Auftragsbestätigung  bestimmt.  Die  Zusicherung  von  Eigenschaften,  Nebenabreden  und
Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

4.  Die  Preise  sind  freibleibend.  Sofern  nichts  Gegenteiliges  schriftlich  vereinbart  wurde,
gelten unsere Preise ab Firmensitz Donauwörth oder bei Versendung vom Herstellerwerk
aus ab Werk und verstehen sich zzgl.  der  zum Zeitpunkt  der Lieferung gültigen MWST.
Kosten  für  Verpackung,  Versand,  Transport,  Versicherung  sowie  eventuelle  Zollkosten
werden gesondert in Rechnung gestellt.

5.  Sofern  keine  Festpreisabrede  getroffen  wird,  bleiben  angemessene  Preisänderungen
wegen veränderter  Lohn-,  Material-  und Vertriebskosten für  Lieferungen,  die vier  Monate
oder später nach Vertragsabschluss erfolgen, vorbehalten. 

III. Lieferung:

1. Lieferfristen (Termine) beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor  eindeutiger  Klärung  aller  technischen  und  kommerziellen  Details.  Die  Lieferfrist  ist
eingehalten, wenn der Gegenstand bis zu ihrem Ablauf unser Lager bzw. das Herstellerwerk



verlassen  hat  oder  die  Versandbereitschaft  mitgeteilt  ist,  wenn  die  Ware  ohne  unser
Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann.

2. Bei Fristen und Lieferterminen, die in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich als „fix“
bezeichnet  sind,  kann  uns  der  Vertragspartner  nach  Überschreitung  eine  angemessene
Nachfrist  zur  Lieferung/Leistung  setzen.  Erst  mit  Ablauf  dieser  Nachfrist  können  wir  in
Verzug geraten. 

3.  Fristen  und  Termine  verlängern  sich  unbeschadet  unserer  Rechte  aus
Zahlungsverzögerungen des Vertragspartners um den Zeitraum, um den der Vertragspartner
seinen Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommt. 

4.  Unvorhersehbare,  außergewöhnliche,  von  uns  nicht  zu  vertretende  Ereignisse  wie
Arbeitskämpfe,  Betriebsstörungen,  behördliche  Maßnahmen,  Transportstörungen  oder
sonstige  Fälle  höherer  Gewalt,  gleich  ob  diese  Ereignisse  bei  uns  oder  unserem
Vorlieferanten  auftreten,  befreien  uns von der  Verpflichtung  aus dem jeweiligen  Vertrag;
Hindernisse vorübergehender Natur allerdings nur für die Dauer der Behinderung zzgl. einer
angemessenen  Anlauffrist.  Wird  durch  derartige  Ereignisse  die  Lieferung  nachträglich
unmöglich  oder  für  eine  der  Parteien  unzumutbar,  sind  beide  Parteien  berechtigt,  vom
Vertrag zurückzutreten. 

5.  Unsere  Haftung  für  Verzögerungsschäden,  die  auf  einer  leicht  fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen, ist ausgeschlossen, es sei denn, die Pflichtverletzung  führt zu
einer  Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit.  Eine  Änderung  der
Beweislast zum Nachteil des Vertragspartners ist mit dieser Regelung nicht verbunden. 

6. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit diese für den Vertragspartner zumutbar sind.
Teillieferungen können gesondert in Rechnung gestellt werden. 

7. Kommt der Vertragspartner schuldhaft mit der Annahme oder Abnahme am Erfüllungsort,
der Abholung oder dem Abruf der Ware -auch bei eventuellen Teillieferungen- in Verzug,
verzögert sich die Lieferung in sonstiger Weise aus Gründen,  die der Vertragspartner zu
vertreten hat oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
-unbeschadet  weitergehender  gesetzlicher  Ansprüche-  berechtigt,  den  uns  insoweit
entstehenden Schaden,  einschließlich etwaiger  Mehraufwendungen,  ersetzt zu verlangen.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. 

IV. Versand und Gefahrübergang:

1.  Sofern  nichts  anderes  vereinbart  ist,  erfolgt  die  Lieferung  ab  Lager  bzw.  Lieferwerk.
Versand und Transport erfolgt stets auf Gefahr des Vertragspartners. Die Gefahr geht, auch
bei  Teillieferung,  auf  den  Vertragspartner  über,  sobald  die  Sendung  an  den  Transport
ausführenden Spediteur oder Frachtführer übergeben worden ist oder zwecks Versendung
unser  Lager  oder  bei  Lieferung  ab  Werk  das  Werk  verlassen  hat.  Dies  gilt  auch  bei
frachtfreier Lieferung. 

Uns  steht  die  Wahl  des  Transportweges  und  des  Transportunternehmers  nach
pflichtgemäßem Ermessen frei. 

2.  Verzögert  sich  die  Versendung  der  Lieferung  aus  Gründen,  die  beim Vertragspartner
liegen, oder hat der Vertragspartner selbst für den Transport der Ware zu sorgen, erfolgt
Gefahrübergang mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Vertragspartner. Lagerkosten
nach Gefahrübergang trägt der Vertragspartner. Bei Lagerung in unserem Lager betragen
die  Lagerkosten  monatlich  0,5  %  des  Rechnungsbetrages.  Der  Nachweis  höherer
Lagerkosten bleibt vorbehalten. 



Wir sind berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist anderweitig über die
Lieferung  zu  verfügen  und  den  Vertragspartner  in  angemessen  verlängerter  Frist  zu
beliefern. 

3.  Kommt  der  Vertragspartner  in  Annahmeverzug  oder  verletzt  er  sonstige
Mitwirkungspflichten, geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen
Verschlechterung der Sache in dem Zeitpunkt auf den Vertragspartner über, in dem dieser in
Annahmeverzug gerät. 

V. Zahlung: 

1. Zahlungen sind in Euro (€) zu leisten und haben porto- und spesenfrei zu erfolgen. 

2.  Soweit  nicht  ausdrücklich  etwas  anderes  vereinbart  worden  ist,  haben  Zahlungen
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Skonto wird nur nach
Vereinbarung  gewährt.  Gewährung  von  Skonto  setzt  voraus,  dass  sonst  keine  offenen
Posten  bestehen.  Skonto  auf  Lohnkosten  kann  nicht  gewährt  werden.  Montage  und
Reparaturrechnungen  sind  sofort  nach  Erhalt  und  ohne  Abzug  zur  Zahlung  fällig.  Bei
Überschreitung  von  Zahlungsfristen  sind  wir  berechtigt,  Zinsen  in  Höhe  von  9
Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verlangen. 

3. Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Vertragspartner ist nur zulässig, wenn
diese  Gegenansprüche  unbestritten  oder  rechtskräftig  festgestellt  sind.  Wegen  Mängeln
kann  der  Vertragspartner  allenfalls  den  dreifachen  Betrag  in  Höhe  des
Nacherfüllungsaufwandes zurückhalten. Bei Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist der
Vertragspartner verpflichtet, in Höhe des nicht gezahlten Teilbetrages uns Sicherheit durch
Bankbürgschaft zu leisten. 

4. Bei nicht rechtzeitiger Zahlung können wir 
-alle Ansprüche aus diesem oder anderen Geschäften, auch soweit sie noch nicht fällig sind,
gegenüber dem Besteller sofort geltend machen; 
-unsere Lieferung oder sonstigen Leistungen aus diesem oder anderen Aufträgen bis zur
vollständigen  Erfüllung  unserer  sämtlichen  offenen  Ansprüche aus diesem oder  anderen
Aufträgen durch den Besteller zurückhalten;
-eine angemessene Sicherheitsleistung verlangen; 
-die von uns gelieferte noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware zurückverlangen.
Sollte die Ware aufgrund Zeitablaufs nicht mehr oder nicht mehr uneingeschränkt verwertbar
sein, sind wir berechtigt, Wertausgleich zu verlangen. 

5.  Erhalten  wir  nach  Vertragsabschluss  Kenntnis  von  Tatsachen  über  eine  wesentliche
Verschlechterung  der  Vermögensverhältnisse  des  Vertragspartners,  die  nach
pflichtgemäßem  kaufmännischen  Ermessen  geeignet  sind,  unseren  Anspruch  auf  die
Gegenleistung  zu gefährden  -hierzu  zählen  insbesondere  den  Antrag  auf  Eröffnung  des
Insolvenzverfahrens-, so können wir  bis zum Zeitpunkt seiner Leistung die Stellung einer
geeigneten Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder die Leistung bei Gegenleistung
verlangen.  Kommt  der  Vertragspartner  unserem berechtigten  Verlangen  nicht  rechtzeitig
nach, so können wir  vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz verlangen.  In dieser
Situation können wir sämtliche Beträge -auch etwa gestundete Summen- sofort fällig stellen. 

VI. Eigentumsvorbehalt und Schutzrechte:

1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung
sämtlicher  Forderungen  aus  dem  Liefervertrag  vor.  Dies  gilt  auch  für  alle  zukünftigen
Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich  hierauf berufen. Wir sind berechtigt,
die Sache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält. 



2. Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist,
die Sache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt
werden,  hat  der  Besteller  diese auf  eigene Kosten rechtzeitig  auszuführen.  Solange das
Eigentum noch  nicht  übergegangen  ist,  hat  uns  der  Besteller  unverzüglich  schriftlich  zu
benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter
ausgesetzt  ist.  Soweit  der  Dritte  nicht  in  der  Lage  ist  uns  die  gerichtlichen  und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für
den uns entstandenen Ausfall. 

3.  Der  Besteller  ist  zur  Weiterveräußerung  der  Vorbehaltsware  im  normalen
Geschäftsverkehr  berechtigt.  Die  Forderung  gegenüber  dem  Abnehmer  aus  der
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit
uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschl. MWST) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig
davon,  ob  diese  Sache  ohne  oder  nach  Verarbeitung  weiter  verkauft  worden  ist.  Der
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. Wir werden jedoch die
Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahmten  Erlösen  nachkommt,  nicht  in  Zahlungsverzug  ist  und  insbesondere  kein
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

4.  Soweit für den Kaufgegenstand ein Kfz-Brief ausgestellt ist, steht uns während der Dauer
des Eigentumsvorbehalts das alleinige Recht zum Besitz des Kfz-Briefes zu.

5. Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller erfolgt
stets namens und im Auftrag für uns. In diesem Fall setzt sich das Anwartschaftsrecht des
Bestellers an der Ware an der umgebildeten Sache fort. Sofern die Ware mit anderen, uns
nicht  gehörenden  Gegenständen  verarbeitet  wird,  erwerben  wir  das  Miteigentum  an  der
neuen Sache im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Sache zu den anderen bearbeiten
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. Sofern
die  Vermischung  in  der  Weise  erfolgt,  dass  die  Sache  des  Bestellers  als  Hauptsache
anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt
und das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns verwahrt. Zur Sicherung
unserer Forderung gegen den Besteller tritt der Besteller auch solche Forderungen an uns
ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen
Dritten erwachsen; wir nehmen diese Abtretung schon jetzt an.

6.  Wir  verpflichten  uns,  die  uns zustehenden  Sicherheiten  auf  Verlangen  des  Bestellers
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

VII. Gewährleistung und Mängelrüge:

1. Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 

2. Mängelansprüche verjähren bei neuen Sachen in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung
der von uns gelieferten Ware bei unserem Besteller; bei dem Verkauf gebrauchter Güter ist
die Gewährleistung ausgeschlossen.
 Für Schadensersatzansprüche bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung
von  Leben,  Körper  und  Gesundheit,  die  auf  einer  vorsätzlichen  oder  fahrlässigen
Pflichtverletzung des Verwenders beruhen, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. 

3. Sollte trotz aller aufgewendeten Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der
bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir die Ware, vorbehaltlich
fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern. Es ist
uns stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. 



4.  Schlägt  die  Nacherfüllung  fehl,  kann  der  Besteller  -unbeschadet  etwaiger
Schadensersatzansprüche- vom  Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 

5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit,  bei  nur  unerheblicher  Beeinträchtigung  der  Brauchbarkeit,  bei  natürlicher
Abnutzung  oder  Verschleiß  wie  bei  Schäden,  die  nach  dem  Gefahrübergang  infolge
fehlerhafter  oder  nachlässiger  Behandlung,  übermäßiger  Beanspruchung,  ungeeigneter
Betriebsmittel oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag
nicht  vorausgesetzt  sind.  Werden  vom  Besteller  oder  Dritten  unsachgemäß
Instandsetzungsarbeiten oder  Änderungen vorgenommen,  so bestehen für  diese und die
daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

6.  Ansprüche  des  Bestellers  wegen  der  zum  Zwecke  der  Nacherfüllung  erforderlichen
Aufwendungen,  insbesondere  Transport-,  Wege-,  Arbeits-  und  Materialkosten,  sind
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist,
es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch. 

7. Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit
seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwingenden Mängelansprüche hinausgehenden
Vereinbarungen  getroffen  hat.  Für  den  Umfang  des  Rückgriffsanspruchs  des  Bestellers
gegen den Lieferer gilt ferner Zif. 5) entsprechend. 

VIII. Haftung auf Schadensersatz:

1. Wir haften für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

2. Im Übrigen sind unsere Haftung wegen Pflichtverletzungen und unsere außervertragliche
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Diese Haftungsbegrenzung bzw.
dieser  Haftungsausschluss  gilt  nicht  für  die  Verletzung  solcher  Vertragspflichten,  die  die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung  der  Vertragspartner  vertrauen  darf  (sog.  Kardinalspflichten  oder
vertragswesentliche Pflichten). 

3. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung wir
bei Vertragsschluss aufgrund der uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen
mussten. 

4. Eine weitergehende Haftung ist unabhängig von ihrem Rechtsgrund ausgeschlossen. Wir
haften  insbesondere  nicht  für  mangelnden  wirtschaftlichen  Erfolg,  entgangenen  Gewinn,
mittelbare  Schäden/Schäden,  die  nicht  am  Liefergegenstand  selbst  entstanden  sind,
Mangelfolgeschäden  und Schäden aus Ansprüchen Dritter.  Ebenfalls  haften wir  nicht  für
allen direkten und indirekten Verluste, Schäden und Kosten, die bei einer Einwahl in das
Datennetz des Vertragspartners entstehen. 

5.  Die  vorstehenden  Haftungseinschränkungen  gelten  gleichermaßen  für  Ansprüche  auf
Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB). 

6.  Mit  den  vorstehenden  Regelungen  ist  eine  Beweislastumkehr  zum  Nachweis  des
Vertragspartners nicht verbunden. 



7. Soweit unsere Haftung nach diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeschlossen
oder  beschränkt  ist,  gilt  dies  auch  für  die  persönliche  Haftung  unserer  Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, Salvatorische Klausel:

1.  Vorbehaltlich  besonderer  Vereinbarung  ist  Erfüllungsort  ausschließlich  unser
Geschäftssitz.

2. Ist der Vertragspartner Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für
alle  Verpflichtungen  aus  und  in  Zusammenhang  mit  dem  Vertragsverhältnis  unser
Geschäftssitz.

3.  Für  alle  Rechte und Pflichten aus und in  Zusammenhang mit  dem Vertragsverhältnis
kommt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts (CISG) zur Anwendung.

4.  Sollte  eine  Bestimmung  in  diesen  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  oder  eine
Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen uns und dem Vertragspartner
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen
oder Vereinbarungen nicht berührt. 


